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1. Inhalt der Versicherung

§ 1 – Aufgaben der Rechtsschutzversicherung

Der Versicherer sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer seine recht-
lichen Interessen wahrnehmen kann und trägt die für die Interessen-
wahrnehmung erforderlichen Kosten (Rechtsschutz).

§ 2 – Leistungsarten

Der Umfang des Versicherungsschutzes kann in den Formen des § 21
bis § 29 vereinbart werden. Je nach Vereinbarung umfasst der Versi-
cherungsschutz
a) Schadenersatz-Rechtsschutz

für die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen, soweit
diese nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung
eines dinglichen Rechts an Grundstücken, Gebäuden oder Gebäu-
deteilen beruhen;

b) Arbeits-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Arbeitsverhältnis-
sen sowie aus öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen hinsicht-
lich dienst- und versorgungsrechtlicher Ansprüche;

c) Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Miet- und Pacht-
verhältnissen, sonstigen Nutzungsverhältnissen und dinglichen
Rechten, die Grundstücke, Gebäude oder Gebäudeteile zum
Gegenstand haben;

d) Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus privatrechtlichen
Schuldverhältnissen und dinglichen Rechten, soweit  der Versiche-
rungsschutz nicht in den Leistungsarten a), b) oder c) enthalten ist.
Wird der Vertrag über das Internet abgeschlossen, besteht Versi-
cherungsschutz (Internet-Rechtsschutz), soweit kein Zusammen-
hang besteht mit
– dem Erwerb oder der Veräußerung von dinglichen Rechten oder

Teilzeitnutzungsrechten (Time-Sharing) an Grundstücken,
Gebäuden oder Gebäudeteilen

– rassistischen, extremistischen, pornografischen oder sonst sit-
tenwidrigen Angeboten, Äußerungen oder Darstellungen.

e) Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in steuer- und abga-
berechtlichen Angelegenheiten vor deutschen Finanz- und Verwal-
tungsgerichten;

f) Sozialgerichts-Rechtsschutz
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor deutschen Sozial-
gerichten;

g) Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen
für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen in verkehrsrechtlichen
Angelegenheiten vor Verwaltungsbehörden und vor Verwaltungs-
gerichten;

h) Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz 
für die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren;

i) Straf-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs 
aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. Wird rechtskräftig fest-

gestellt, dass der Versicherungsnehmer das Vergehen vor-
sätzlich begangen hat, ist er verpflichtet, dem Versicherer die
Kosten zu erstatten, die dieser für die Verteidigung wegen des
Vorwurfs eines vorsätzlichen Verhaltens getragen hat;

bb) eines sonstigen Vergehens, dessen vorsätzliche wie auch fahr-
lässige Begehung strafbar ist, solange dem Versicherungs-
nehmer ein fahrlässiges Verhalten vorgeworfen wird. Wird dem
Versicherungsnehmer dagegen vorgeworfen, ein solches Ver-
gehen vorsätzlich begangen zu haben, besteht rückwirkend
Versicherungsschutz, wenn nicht rechtskräftig festgestellt wird,
dass er vorsätzlich gehandelt hat.R
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Es besteht also bei dem Vorwurf eines Verbrechens kein Ver-
sicherungsschutz; ebenso wenig bei dem Vorwurf eines Ver-
gehens, das nur vorsätzlich begangen werden kann (z.B.
Beleidigung, Diebstahl, Betrug, gefährliche Körperverletzung).
Dabei kommt es weder auf die Berechtigung des Vorwurfs
noch auf den Ausgang des Strafverfahrens an.

j) Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz
für die Verteidigung wegen des Vorwurfs einer Ordnungswidrigkeit;

k) Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrecht für Rat oder Auskunft eines in Deutschland zugelassenen
Rechtsanwalts in familien-, lebenspartnerschafts- und erbrechtli-
chen Angelegenheiten, wenn diese nicht mit einer anderen ge-
bührenpflichtigen Tätigkeit des Rechtsanwalts zusammenhängen.

l) Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten
für die aktive Strafverfolgung, wenn eine versicherte Person im pri-
vaten Bereich Opfer einer rechtswidrigen Tat nach
– §§ 174 bis 180, 180 b, 181, 182 Strafgesetzbuch (StGB) –

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung –,
– §§ 224, 225, 226, 340 Abs. 3 i.V.m. 224, 225, 226 StGB – Strafta-

ten gegen die körperliche Unversehrtheit –,
– §§ 234, 234a, 235, 239 Abs. 3 und 4, 239 a, 239 b StGB – Strafta-

ten gegen die persönliche Freiheit – oder
– §§ 211, 212, 221 StGB – Straftaten gegen das Leben –
ist.
Versicherungsschutz besteht für
aa) den Anschluss an eine vor einem deutschen Strafgericht erho-

bene öffentliche Klage als Nebenkläger;
bb) die Tätigkeit eines Rechtsanwalts als Verletztenbeistand;
cc) die Tätigkeit eines Rechtsanwalts im Rahmen des Täter-Opfer-

Ausgleichs gemäß § 46 a Strafgesetzbuch. 

§ 3 – Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen

(1) in ursächlichem Zusammenhang mit
a) Krieg, feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen,

Streik, Aussperrung oder Erdbeben;
b) Nuklear- und genetischen Schäden, soweit diese nicht auf eine

medizinische Behandlung zurückzuführen sind;
c) Bergbauschäden an Grundstücken und Gebäuden;
d) aa) dem Erwerb oder der Veräußerung eines zu Bauzwecken

bestimmten Grundstücks,
bb) der Planung oder Errichtung eines Gebäudes oder Gebäu-

deteils, das sich im Eigentum oder Besitz des Versiche-
rungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben oder in
Besitz zu nehmen beabsichtigt,

cc) der genehmigungspflichtigen und/oder anzeigepflichtigen
baulichen Veränderung eines Grundstücks, Gebäudes oder
Gebäudeteils, das sich im Eigentum oder Besitz des Versi-
cherungsnehmers befindet oder das dieser zu erwerben
oder in Besitz zu nehmen beabsichtigt,

dd) der Finanzierung eines der unter aa) bis cc) genannten Vor-
haben.

(2) a) zur Abwehr von Schadenersatzansprüchen, es sei denn, dass
diese auf einer Vertragsverletzung beruhen;

b) aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht;
c) aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstel-

lungsverhältnissen gesetzlicher Vertreter juristischer Personen;
d) in ursächlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-,

Geschmacksmuster-, Gebrauchsmusterrechten oder sonstigen
Rechten aus geistigem Eigentum;

e) aus dem Kartell- oder sonstigen Wettbewerbsrecht;
f) in ursächlichem Zusammenhang mit Spiel- oder Wettverträgen,

Gewinnzusagen sowie Termin- oder vergleichbaren Spekulati-
onsgeschäften;

g) aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erb-
rechts, soweit nicht Beratungs-Rechtsschutz gemäß § 2 k)
besteht;

h) aus dem Rechtsschutzversicherungsvertrag gegen den Versiche-
rer oder das für diesen tätige Schadenabwicklungsunternehmen;

i) wegen der steuerlichen Bewertung von Grundstücken, Gebäu-
den oder Gebäudeteilen sowie wegen Erschließungs- und son-
stiger Anliegerabgaben, es sei denn, dass es sich um laufend
erhobene Gebühren für die Grundstücksversorgung handelt;

(3) a) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;
b) in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichts-

höfen, soweit es sich nicht um die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen von Bediensteten internationaler oder supranationa-
ler Organisationen aus Arbeitsverhältnissen oder öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen handelt;

c) in ursächlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren,
das über das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet
wurde oder eröffnet werden soll;

d) in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungs- sowie im
Baugesetzbuch geregelten Angelegenheiten;

e) in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen ei-
nes Halt- oder Parkverstoßes;

(4) a) mehrerer Versicherungsnehmer desselben Rechtsschutzversi-
cherungsvertrags untereinander, mitversicherter Personen
untereinander und mitversicherter Personen gegen den Versi-
cherungsnehmer;

b) nicht ehelicher/nicht eingetragener Lebenspartner untereinan-
der in ursächlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft, auch
nach deren Beendigung;

c) aus Ansprüchen oder Verbindlichkeiten, die nach Eintritt des
Rechtsschutzfalls auf den Versicherungsnehmer übertragen
worden oder übergegangen sind;

d) aus vom Versicherungsnehmer in eigenem Namen geltend ge-
machten Ansprüchen anderer Personen oder aus einer Haftung
für Verbindlichkeiten anderer Personen;

(5) soweit in den Fällen des § 2 a) bis h) ein ursächlicher Zusammen-
hang mit einer vom Versicherungsnehmer vorsätzlich begangenen
Straftat besteht. Stellt sich ein solcher Zusammenhang im Nach-
hinein heraus, ist der Versicherungsnehmer zur Rückzahlung der
Leistungen verpflichtet, die der Versicherer für ihn erbracht hat. 

§ 4 — Voraussetzung für den Anspruch auf Rechtsschutz
(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Rechts-

schutzfalls
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemäß § 2 a) von dem Scha-

denereignis an, das dem Anspruch zu Grunde liegt;
b) im Beratungs-Rechtsschutz für Familien-, Lebenspartner-

schafts- und Erbrecht gemäß § 2 k) von dem Ereignis an, das die
Änderung der Rechtslage des Versicherungsnehmers oder einer
mitversicherten Person zur Folge hat;

c) in allen anderen Fällen von dem Zeitpunkt an, in dem der Versi-
cherungsnehmer oder ein anderer einen Verstoß gegen Rechts-
pflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen
haben soll.

Die Voraussetzungen nach a) bis c) müssen nach Beginn des Ver-
sicherungsschutzes gemäß § 7 und vor dessen Beendigung einge-
treten sein. Für die Leistungsarten nach § 2 b) bis g) besteht Versi-
cherungsschutz jedoch erst nach Ablauf von drei Monaten nach Ver-
sicherungsbeginn (Wartezeit), soweit es sich nicht um die
Wahrnehmung rechtlicher Interessen auf Grund eines Kauf- oder
Leasingvertrags über ein fabrikneues Kraftfahrzeug handelt.

(2) Erstreckt sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum, ist dessen
Beginn maßgeblich. Sind für die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen mehrere Rechtsschutzfälle ursächlich, ist der erste entschei-
dend, wobei jedoch jeder Rechtsschutzfall außer Betracht bleibt,
der länger als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes für
den betroffenen Gegenstand der Versicherung eingetreten oder,
soweit sich der Rechtsschutzfall über einen Zeitraum erstreckt,
beendet ist.

(3) Es besteht kein Rechtsschutz, wenn
a) eine Willenserklärung oder Rechtshandlung, die vor Beginn des

Versicherungsschutzes vorgenommen wurde, den Verstoß nach
Absatz 1 c) ausgelöst hat;

b) der Anspruch auf Rechtsschutz erstmals später als drei Jahre
nach Beendigung des Versicherungsschutzes für den betroffe-
nen Gegenstand der Versicherung  geltend gemacht wird.

(4) Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) besteht kein Rechts-
schutz, wenn die tatsächlichen oder behaupteten Voraussetzungen
für die der Angelegenheit zu Grunde liegende Steuer- oder Abga-
befestsetzung vor dem im Versicherungsschein bezeichneten Ver-
sicherungsbeginn eingetreten sind oder eingetreten sein sollen.

§ 5 – Leistungsumfang
(1) Der Versicherer trägt

a) bei Eintritt des Rechtsschutzfalls im Inland die Vergütung eines
für den Versicherungsnehmer tätigen Rechtsanwalts bis zur
Höhe der gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständigen
Gerichts ansässigen Rechtsanwalts. Der Versicherer trägt in Fäl-
len, in denen das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz für die Ertei-
lung eines mündlichen oder schriftlichen Rats oder einer Aus-
kunft (Beratung), die nicht mit einer anderen gebührenpflichtigen
Tätigkeit zusammenhängt, und für die Ausarbeitung eines Gut-
achtens keine der Höhe nach bestimmte Gebühr festsetzt, je
Rechtschutzfall eine Vergütung bis zu 250 Euro. Wohnt der Ver-
sicherungsnehmer mehr als 100 km Luftlinie vom zuständigen
Gericht entfernt und erfolgt eine gerichtliche Wahrnehmung sei-
ner Interessen, trägt der Versicherer bei den Leistungsarten
gemäß § 2 a) bis g) weitere Kosten für einen im Landgerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis
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zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der
lediglich den Verkehr mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b) bei Eintritt eines Rechtsschutzfalls im Ausland die Vergütung
eines für den Versicherungsnehmer tätigen, am Ort des zustän-
digen Gerichts ansässigen ausländischen oder eines im Inland
zugelassenen Rechtsanwalts. Im letzteren Fall trägt der Versi-
cherer die Vergütung bis zur Höhe der gesetzlichen Vergütung,
die entstanden wäre, wenn das Gericht, an dessen Ort der
Rechtsanwalt ansässig ist, zuständig wäre. § 5 Abs. 1 a Satz 2
gilt entsprechend. Wohnt der Versicherungsnehmer mehr als
100 km Luftlinie vom zuständigen Gericht entfernt und ist ein
ausländischer Rechtsanwalt für den Versicherungsnehmer tätig,
trägt der Versicherer weitere Kosten für einen im Landgerichts-
bezirk des Versicherungsnehmers ansässigen Rechtsanwalt bis
zur Höhe der gesetzlichen Vergütung eines Rechtsanwalts, der
lediglich den Verkehr mit dem ausländischen Rechtsanwalt führt;

c) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung für Zeugen
und Sachverständige, die vom Gericht herangezogen werden,
sowie die Kosten des Gerichtsvollziehers;

d) die Gebühren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens bis
zur Höhe der Gebühren, die im Falle der Anrufung eines zustän-
digen staatlichen Gerichts erster Instanz entstehen;

e) die Kosten in Verfahren vor Verwaltungsbehörden einschließlich
der Entschädigung für Zeugen und Sachverständige, die von der
Verwaltungsbehörde herangezogen werden, sowie die Kosten
der Vollstreckung im Verwaltungswege;

f) die übliche Vergütung
aa) eines öffentlich bestellten technischen Sachverständigen

oder einer rechtsfähigen technischen Sachverständigenor-
ganisation in Fällen der 
– Verteidigung in verkehrsrechtlichen Straf- und Ordnungs-

widrigkeitenverfahren;
– Wahrnehmung der rechtlichen Interessen aus Kauf- und

Reparaturverträgen von Motorfahrzeugen zu Lande sowie
Anhängern;

bb) eines im Ausland ansässigen Sachverständigen in Fällen
der Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der im
Ausland eingetretenen Beschädigung eines Motorfahr-
zeugs zu Lande sowie Anhängers;

g) die Kosten der Reisen des Versicherungsnehmers zu einem
ausländischen Gericht, wenn sein Erscheinen als Beschuldigter
oder Partei vorgeschrieben und zur Vermeidung von Rechts-
nachteilen erforderlich ist. Die Kosten werden bis zur Höhe der
für Geschäftsreisen von deutschen Rechtsanwälten geltenden
Sätze übernommen;

h) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner rechtlichen
Interessen entstandenen Kosten, soweit der Versicherungsneh-
mer zu deren Erstattung verpflichtet ist.

(2) a) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der vom Versi-
cherer zu tragenden Kosten verlangen, sobald er nachweist,
dass er zu deren Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung
bereits erfüllt hat.

b) Vom Versicherungsnehmer in fremder Währung aufgewandte
Kosten werden diesem in Euro zum Wechselkurs des Tages
erstattet, an dem diese Kosten vom Versicherungsnehmer
gezahlt wurden.

(3) Der Versicherer trägt nicht
a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechtspflicht über-

nommen hat;
b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einverständlichen Erle-

digung entstanden sind, soweit sie nicht dem Verhältnis des vom
Versicherungsnehmer angestrebten Ergebnisses zum erzielten
Ergebnis entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abwei-
chende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben ist;

c) die im Versicherungsschein vereinbarte Selbstbeteiligung je
Rechtsschutzfall;

d) Kosten, die auf Grund der vierten oder jeder weiteren Zwangs-
vollstreckungsmaßnahme je Vollstreckungstitel entstehen;

e) Kosten auf Grund von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, die
später als fünf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels
eingeleitet werden;

f) Kosten für Strafvollstreckungsverfahren jeder Art nach Rechtskraft
einer Geldstrafe oder -buße unter 250 €;

g) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflichtet wäre,
wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestünde. 

(4) Der Versicherer zahlt in jedem Rechtsschutzfall höchstens die ver-
einbarte Versicherungssumme. Zahlungen für den Versicherungs-
nehmer und mitversicherte Personen auf Grund desselben Rechts-
schutzfalls werden hierbei zusammengerechnet. Dies gilt auch für
Zahlungen auf Grund mehrerer Rechtsschutzfälle, die zeitlich und
ursächlich zusammenhängen.

(5) Der Versicherer sorgt für
a) die Übersetzung der für die Wahrnehmung der rechtlichen Inter-

essen des Versicherungsnehmers im Ausland notwendigen
schriftlichen Unterlagen und trägt die dabei anfallenden Kosten;

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten
Höhe für eine Kaution, die gestellt werden muss, um den Versi-
cherungsnehmer einstweilen von Strafverfolgungsmaßnahmen
zu verschonen.

(6) Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten ent-
sprechend
a) in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und im Bera-

tungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und
Erbrecht (§ 2 k) für Notare;

b) im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e) für Angehörige der
steuerberatenden Berufe;

c) bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland für dort
ansässige rechts- und sachkundige Bevollmächtigte.

§ 6 – Örtlicher Geltungsbereich

(1) Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen in Europa, den Anliegerstaaten des Mittelmeers, auf den
Kanarischen Inseln oder auf Madeira erfolgt und ein Gericht oder
eine Behörde in diesem Bereich gesetzlich zuständig ist oder
zuständig wäre, wenn ein gerichtliches oder behördliches Verfah-
ren eingeleitet werden würde.

(2) Bei Rechtsschutzfällen außerhalb des Geltungsbereichs nach
Absatz 1, die dort während  eines längstens 6 Wochen dauernden
Aufenthalts eintreten, und bei Internet-Rechtsschutzfällen (§ 2 d)
Satz 2) trägt der Versicherer abweichend von § 5 nur die Kosten des
vom Versicherungsnehmer beauftragten ausländischen Rechtsan-
walts bis zum dreifachen Betrag, wie er sich bei entsprechender
Anwendung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes (RVG) erge-
ben würde, höchstens jedoch 30.000 €.
Insoweit besteht kein Rechtsschutz für die Interessenwahrnehmung
im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der Veräußerung von
dinglichen Rechten oder Teilzeitnutzungsrechten (Time-Sharing) an
Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen.

2. Versicherungsverhältnis

§ 7 – Beginn des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer den ersten
oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von § 9 B Absatz 1 Satz 2
zahlt. Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberührt.

§ 8 – Dauer und Ende des Vertrags

(1) Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit,
höchstens für 1 Jahr, abgeschlossen.         

(2) Bei einer Vertragsdauer von einem Jahr verlängert sich der Vertrag
um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertragspartner spätestens drei
Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine
Kündigung zugegangen ist.

§ 9 – Beitrag

A. Beitrag und Versicherungsteuer

Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungsteuer,
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestimm-
ten Höhe zu entrichten hat.

B. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / erster oder einmali-
ger Beitrag

(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Der erste oder einmalige Beitrag wird – wenn nichts anderes ver-
einbart ist – sofort nach Abschluss des Vertrags fällig. Die Zahlung
gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Erhalt des Versi-
cherungsscheins und der Zahlungsaufforderung sowie nach Ablauf
der im Versicherungsschein genannten Widerspruchsfrist von 14
Tagen erfolgt.          
Ist Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, gilt als erster
Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrags.

(2) Späterer Beginn des Versicherungsschutzes 
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, beginnt der
Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt.

(3) Rücktritt
Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen Beitrag
nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten,
solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Es gilt als Rücktritt, wenn der
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Versicherer den ersten oder einmaligen Beitrag nicht innerhalb von
drei Monaten nach Abschluss des Vertrags gerichtlich geltend
macht.

C. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung / Folgebeitrag

(1) Fälligkeit und Rechtzeitigkeit der Zahlung
Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, am
Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. Die Zah-
lung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versicherungsschein
oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeitpunkt erfolgt.

(2) Verzug
Wird der Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versiche-
rungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er die ver-
spätete Zahlung nicht zu vertreten hat. Der Versicherer wird ihn
schriftlich zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen setzen. Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz
des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

(3) Kein Versicherungsschutz
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis zur Zah-
lung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zahlungsaufforde-
rung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen wurde.

(4) Kündigung
Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist noch
mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Vertrag mit sofor-
tiger Wirkung kündigen, wenn er den Versicherungsnehmer mit der
Zahlungsaufforderung nach Absatz 2 Satz 2 darauf hingewiesen hat.
Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungsnehmer
danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag, besteht
der Vertrag fort.
Für Rechtsschutzfälle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist
und der Zahlung eingetreten sind, besteht jedoch kein Versiche-
rungsschutz.  

D. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt die
Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem im Versiche-
rungsschein angegebenen Fälligkeitstag eingezogen werden kann
und der Versicherungsnehmer einer berechtigten Einziehung nicht
widerspricht. Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Ver-
sicherungsnehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist
die Zahlung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich
nach einer schriftlichen Zahlungsaufforderung des Versicherers
erfolgt. Hat der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass der Beitrag
wiederholt nicht eingezogen werden kann, ist der Versicherer
berechtigt, künftig Zahlung außerhalb des Lastschriftverfahrens zu
verlangen.

E. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung

Ist die Zahlung des Jahresbeitrags in Raten vereinbart, sind die
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. Ferner kann der
Versicherer für die Zukunft jährliche Beitragszahlung  verlangen.

F. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags hat der Versicherer, soweit
nicht etwas anderes bestimmt ist, nur Anspruch auf den Teil des Bei-
trags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 10 – Beitragsanpassung bei Tarifänderung

(1) Um die dauernde Erfüllbarkeit der Verpflichtungen aus den Versi-
cherungsverträgen und eine sachgemäße Tarifierung sicherzustel-
len, überprüft der Versicherer mindestens einmal im Kalenderjahr
durch eine neue Kalkulation der Tarifbeiträge für bestehende Ver-
träge, ob diese Tarifbeiträge beibehalten werden können oder ob
eine Anpassung (Erhöhung oder Absenkung) vorgenommen wer-
den muss.

(2) Durch die für die Anpassung maßgebende neue Kalkulation darf nur
ermittelt werden, ob sich der bisherige Tarifbeitrag allein auf Grund
der seit seiner Festsetzung tatsächlich eingetretenen und der
danach bis zur nächsten Kalkulation erwarteten Schaden- und
Kostenentwicklung verändert.

(3) Ergibt die neue Kalkulation nach Absatz 2 höhere als die bisherigen
Tarifbeiträge, so ist der Versicherer berechtigt, die bisherigen Tarif-
beiträge um die Differenz anzuheben. Sind die neuen Tarifbeiträge
niedriger als die bisherigen, so ist der Versicherer verpflichtet, die
bisherigen Tarifbeiträge um die Differenz abzusenken.

(4) Sind die nach Absatz 3 ermittelten Tarifbeiträge für die bestehenden
Verträge höher als die Tarifbeiträge für neu abzuschließende Ver-

träge und enthalten die Tarife für die bestehenden und für die neu
abzuschließenden Verträge die gleichen Tarifmerkmale und den
gleichen Deckungsumfang, so kann der Versicherer auch für die be-
stehenden Verträge nur die Tarifbeiträge für die neu abzuschließen-
den Verträge verlangen.

(5) Die in Absatz 3 vorgesehene Anpassung der Tarifbeiträge für beste-
hende Verträge ist nur zulässig, wenn von einem unabhängigen
Treuhänder schriftlich bestätigt worden ist, dass der Versicherer die
Anforderungen der Absätze 2 und 4 eingehalten hat.

(6) Der Versicherer kann die Anpassung erst mit Wirkung ab Beginn der
nächsten Versicherungsperiode vornehmen.

(7) Besteht die Anpassung in einer Erhöhung des bisherigen Beitrags,
so wird sie nur wirksam, wenn der Versicherer dem Versicherungs-
nehmer die Erhöhung mindestens einen Monat vor deren Wirk-
samwerden schriftlich mitteilt. Die schriftliche Mitteilung muss den
Unterschied zwischen dem bisherigen und dem erhöhten Beitrag
aufzeigen. Der Versicherungsnehmer kann das Versicherungsver-
hältnis innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung zu dem
Zeitpunkt kündigen, in dem die Erhöhung wirksam werden sollte
(Absatz 6). Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein
Kündigungsrecht.

§ 11 – Änderung der für die Beitragsbemessung wesentlichen
Umstände

(1) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif
des Versicherers einen höheren als den vereinbarten Beitrag recht-
fertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstands an für die
hierdurch entstandene höhere Gefahr den höheren Beitrag verlan-
gen. Wird die höhere Gefahr nach dem Tarif des Versicherers auch
gegen einen höheren Beitrag nicht übernommen, kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats nach Kenntnis den Versicherungs-
vertrag mit einer Frist von einem Monat kündigen.

(2) Tritt nach Vertragsabschluss ein Umstand ein, der nach dem Tarif
des Versicherers einen geringeren als den vereinbarten Beitrag
rechtfertigt, kann der Versicherer vom Eintritt dieses Umstands an
nur noch den geringeren Beitrag verlangen. Zeigt der Versiche-
rungsnehmer diesen Umstand dem Versicherer später als zwei
Monate nach dessen Eintritt an, wird der Beitrag erst vom Eingang
der Anzeige an herabgesetzt. 

(3) Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer innerhalb eines
Monats nach Zugang einer Aufforderung die zur Beitragsberech-
nung erforderlichen Angaben zu machen. Macht der Versiche-
rungsnehmer bis zum Fristablauf diese Angaben nicht oder unrich-
tig, ist der Versicherer berechtigt, für einen nach Eintritt der höhe-
ren Gefahr eingetretenen Rechtsschutzfall die Leistungen nur
insoweit zu erbringen, als es dem Verhältnis des vereinbarten Bei-
trags zu dem Beitrag entspricht, der bei richtigen und vollständigen
Angaben hätte gezahlt werden müssen. Unterlässt der Versiche-
rungsnehmer jedoch die erforderliche Meldung eines zusätzlichen
Gegenstands der Versicherung, ist der Versicherungsschutz für die-
sen Gegenstand ausgeschlossen. In den Fällen der Sätze 2 und 3
bleibt der Versicherer zur Leistung verpflichtet, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass die Unrichtigkeit oder das Unterbleiben
der Angaben nicht auf seinem Verschulden beruht.

§ 12 – Wegfall des versicherten Interesses

(1) Der Vertrag endet, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, zu dem
Zeitpunkt, zu dem der Versicherer davon Kenntnis erhält, dass das
versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung wegge-
fallen ist. In diesem Fall steht ihm der Beitrag zu, den er hätte erhe-
ben können, wenn die Versicherung nur bis zum Zeitpunkt der
Kenntniserlangung beantragt worden wäre.

(2) Im Falle des Todes des Versicherungsnehmers besteht der Versi-
cherungsschutz bis zum Ende der laufenden Beitragsperiode fort,
soweit der Beitrag am Todestag gezahlt war und nicht aus sonstigen
Gründen ein Wegfall des Gegenstands der Versicherung vorliegt. Wird
der nach dem Todestag  nächstfällige Beitrag bezahlt, bleibt der Ver-
sicherungsschutz in dem am Todestag bestehenden Umfang auf-
rechterhalten. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder für den
gezahlt wurde, wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer.
Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag die Aufhebung des
Versicherungsvertrags mit Wirkung ab Todestag verlangen.

(3) Wechselt der Versicherungsnehmer die im Versicherungsschein
bezeichnete selbst genutzte Wohnung oder das selbst genutzte Ein-
familienhaus, geht der Versicherungsschutz auf das neue Objekt
über. Versichert sind Rechtsschutzfälle, die im Zusammenhang mit
der Eigennutzung stehen, auch soweit sie erst nach dem Auszug
aus dem bisherigen Objekt eintreten. Das Gleiche gilt für Rechts-
schutzfälle, die sich auf das neue Objekt beziehen und vor dessen
geplantem oder tatsächlichem Bezug eintreten.
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§ 13 – Kündigung nach Rechtsschutzfall

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung
verpflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag fristlos
oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Die
Kündigung ist nur innerhalb eines Monats nach Zugang der Ableh-
nung zulässig.

(2) Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei
innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind
der Versicherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines
Monats nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten oder
jeden weiteren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag mit einer
Frist von einem Monat zu kündigen.
Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat
nach Ablehnung des Rechtsschutzes gemäß Absatz 1 oder Aner-
kennung  der Leistungspflicht gemäß Absatz 2 zugegangen sein. 

(3) Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungs-
nehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem spä-
teren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versi-
cherungsjahres, wirksam wird.
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam.

(4) Wird der Vertrag gekündigt, hat der Versicherer nur Anspruch auf
den Teil des Beitrags, der der abgelaufenen Vertragszeit entspricht.

§ 14 – Verjährung

(1) Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in zwei
Jahren. Die Frist beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem die
Leistung verlangt werden kann.

(2) Ist ein Anspruch des Versicherungsnehmers bei dem Versicherer
angemeldet worden, zählt der Zeitraum von der Anmeldung bis zum
Zugang der schriftlichen Entscheidung des Versicherers bei der
Fristberechnung nicht mit.

§ 15 – Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und im
jeweils bestimmten Umfang für die in § 21 bis § 28 oder im Versi-
cherungsschein genannten sonstigen Personen.
Außerdem besteht Versicherungsschutz für Ansprüche, die natürli-
chen Personen auf Grund Verletzung oder  Tötung des Versiche-
rungsnehmers oder einer mitversicherten Person kraft Gesetzes
zustehen.
Ist ein Versicherter durch eine Straftat nach § 2 l) getötet worden,
besteht Rechtsschutz gemäß § 2 l) aa) für dessen Ehegatten / ein-
getragenen Lebenspartner oder eine andere Person aus dem Kreis
seiner Kinder, Eltern und Geschwister.

(2) Für mitversicherte Personen gelten die den Versicherungsnehmer
betreffenden Bestimmungen sinngemäß. Der Versicherungsneh-
mer kann jedoch widersprechen, wenn eine andere mitversicherte
Person als sein ehelicher/eingetragener Lebenspartner Rechts-
schutz verlangt.

§ 16 – Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung

(1) Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen sind
in Textform abzugeben. Sie sollen an die Hauptverwaltung des Ver-
sicherers oder an die im Versicherungsschein oder in dessen Nach-
trägen als zuständig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden.

(2) Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem
Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die
dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absen-
dung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer
bekannte Anschrift. Die Erklärung wird zu dem Zeitpunkt wirksam,
in dem sie ohne die Anschriftenänderung bei regelmäßiger Beför-
derung dem Versicherungsnehmer zugegangen sein würde.

3.  Rechtsschutzfall
§ 17 – Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalls

(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für den Versiche-
rungsnehmer nach Eintritt eines Rechtsschutzfalls erforderlich,
kann er den zu beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der
Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der Versicherer nach
§ 5 Absatz 1 a) und  b) trägt. Der Versicherer wählt den Rechtsan-
walt aus,
a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;
b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechtsanwalt benennt

und dem Versicherer die alsbaldige Beauftragung eines Rechts-
anwalts notwendig erscheint.

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt nicht bereits
selbst beauftragt hat, wird dieser vom Versicherer im Namen des
Versicherungsnehmers beauftragt. Für die Tätigkeit des Rechtsan-
walts ist der Versicherer nicht verantwortlich.

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutzanspruch gel-
tend, hat er den Versicherer vollständig und wahrheitsgemäß über
sämtliche Umstände des Rechtsschutzfalls zu unterrichten sowie
Beweismittel anzugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfü-
gung zu stellen.

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den Rechtsschutzfall
bestehenden Versicherungsschutzes. Ergreift der Versicherungs-
nehmer Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner rechtlichen Interes-
sen, bevor der Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes
bestätigt, und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten, trägt
der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer Rechtsschutzbe-
stätigung vor Einleitung dieser Maßnahmen zu tragen hätte.

(5) Der Versicherungsnehmer hat
a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauftragten Rechts-

anwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sachlage zu un-
terrichten, ihm die Beweismittel anzugeben, die möglichen Aus-
künfte zu erteilen und die notwendigen Unterlagen zu beschaffen;

b) dem Versicherer auf Verlangen Auskunft über den Stand der
Angelegenheit zu geben;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt werden,
aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von Rechtsmitteln

die Zustimmung des Versicherers einzuholen;
bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen gerichtli-

chen Verfahrens abzuwarten, das tatsächliche oder rechtli-
che Bedeutung für den beabsichtigten Rechtsstreit haben
kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung der Kosten
oder eine Erschwerung ihrer Erstattung durch die Gegen-
seite verursachen könnte;

dd) vorab nur einen angemessenen Teil der Ansprüche einzu-
klagen und die etwa nötige gerichtliche Geltendmachung
der restlichen Ansprüche bis zur Rechtskraft der Entschei-
dung über die Teilansprüche zurückzustellen.

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 oder 5 genannten Obliegenheiten
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz, es sei denn, er hat die Obliegenheit weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig verletzt. Bei grob fahrlässiger Verletzung behält der
Versicherungsnehmer insoweit seinen Versicherungsschutz, als die
Verletzung weder Einfluss auf die Feststellung des Rechtsschutz-
falls noch auf die Bemessung der Leistung gehabt hat.
Bei vorsätzlicher Verletzung behält der Versicherungsnehmer sei-
nen Versicherungsschutz insoweit nur, wenn die Verletzung nicht
geeignet war, die Interessen des Versicherers ernsthaft zu beein-
trächtigen, oder wenn den Versicherungsnehmer kein erhebliches
Verschulden trifft.

(7) Ansprüche auf Rechtsschutzleistungen können nur mit schriftli-
chem Einverständnis des Versicherers abgetreten werden.

(8) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere auf Erstat-
tung von Kosten, die der Versicherer getragen hat, gehen mit ihrer
Entstehung auf diesen über. Die für die Geltendmachung der An-
sprüche notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer dem
Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maßnahmen gegen die
anderen auf Verlangen mitzuwirken. Dem Versicherungsnehmer
bereits erstattete Kosten sind an den Versicherer zurückzuzahlen.

§ 18 – Stichentscheid

(1) Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab,
a) weil der durch die Wahrnehmung der rechtlichen Interessen vor-

aussichtlich entstehende Kostenaufwand unter Berücksichti-
gung der berechtigten Belange der Versichertengemeinschaft in
einem groben Mißverhältnis zum angestrebten Erfolg steht
oder 

b) weil in den Fällen des § 2 a) bis g) die Wahrnehmung der recht-
lichen Interessen keine hinreichende Aussicht auf Erfolg hat, ist
dies dem Versicherungsnehmer unverzüglich unter Angabe der
Gründe schriftlich mitzuteilen.

(2) Hat der Versicherer seine Leistungspflicht gemäß Abs. 1 verneint
und stimmt der Versicherungsnehmer der Auffassung des Versi-
cherers nicht zu, kann er den für ihn tätigen Rechtsanwalt auf
Kosten des Versicherers veranlassen, diesem gegenüber eine
begründete Stellungnahme abzugeben, ob die Wahrnehmung
rechtlicher Interessen in einem angemessenen Verhältnis zum
angestrebten Erfolg steht und hinreichende Aussichten auf Erfolg
verspricht. Die Entscheidung ist für beide Teile bindend, es sei denn,
dass sie offenbar von der wirklichen Sach- und Rechtslage erheb-
lich abweicht.
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(3) Der Versicherer kann dem Versicherungsnehmer eine Frist von min-
destens einem Monat setzen, binnen der der Versicherungsnehmer
den Rechtsanwalt vollständig und wahrheitsgemäß über die Sach-
lage zu unterrichten und die Beweismittel anzugeben hat, damit die-
ser die Stellungnahme gemäß Abs. 2 abgeben kann. Kommt der
Versicherungsnehmer dieser Verpflichtung nicht innerhalb der vom
Versicherer gesetzten Frist nach, entfällt der Versicherungsschutz.
Der Versicherer ist verpflichtet, den Versicherungsnehmer aus-
drücklich auf die mit dem Fristablauf verbundene Rechtsfolge hin-
zuweisen.

§ 19 – Klagefrist

Lehnt der Versicherer den Versicherungsschutz ab oder behauptet der
Versicherungsnehmer, dass die gemäß § 18 Absatz 2 getroffene Ent-
scheidung des Rechtsanwalts offenbar von der wirklichen Sach- oder
Rechtslage erheblich abweicht, kann der Versicherungsnehmer den
Anspruch auf Versicherungsschutz nur innerhalb von sechs Monaten
gerichtlich geltend machen. Die Frist beginnt erst, nachdem der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer die Ablehnung des Versicherungs-
schutzes oder die gemäß § 18 Absatz 2 getroffene Entscheidung des
Rechtsanwalts schriftlich mitgeteilt hat, und zwar unter Angabe der mit
dem Ablauf der Frist verbundenen Rechtsfolge.

§ 20 – Zuständiges Gericht. Anzuwendendes Recht

(1) Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des Ver-
sicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen
Niederlassung. Hat ein Versicherungsagent am Zustandekommen
des Vertrags mitgewirkt, ist auch das Gericht des Orts zuständig, an
dem der Versicherungsagent zur Zeit der Vermittlung oder des
Abschlusses seine gewerbliche Niederlassung oder – bei Fehlen
einer gewerblichen Niederlassung – seinen Wohnsitz hatte.

(2) Klagen des Versicherers gegen den Versicherungsnehmer können
bei dem für den Wohnsitz des Versicherungsnehmers zuständigen
Gericht erhoben werden. Soweit es sich bei dem Vertrag um eine
betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des
Gewerbebetriebs zuständigen Gericht geltend machen.

(3) Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 – Verkehrs-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in sei-
ner Eigenschaft als Eigentümer oder Halter jedes bei Vertragsab-
schluss oder während der Vertragsdauer auf ihn zugelassenen oder
auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehe-
nen oder als Mieter jedes von ihm als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug
zum vorübergehenden Gebrauch gemieteten Motorfahrzeugs zu
Lande sowie Anhängers. Der Versicherungsschutz erstreckt sich
auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder
berechtigte Insassen dieser Motorfahrzeuge.

(2) Der Versicherungsschutz kann auf gleichartige Motorfahrzeuge
gemäß Absatz 1 beschränkt werden. Als gleichartig gelten jeweils
Krafträder, Personenkraft- und Kombiwagen, Lastkraft- und sonsti-
ge Nutzfahrzeuge, Omnibusse sowie Anhänger.

(3) Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass der Versi-
cherungsschutz für ein oder mehrere im Versicherungsschein
bezeichnete Motorfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft
sowie Anhänger (Fahrzeug) besteht, auch wenn diese nicht auf den
Versicherungsnehmer zugelassen oder nicht auf seinen Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehen sind.

(4) Der Versicherungsschutz umfasst:  
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)

(5) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausge-
schlossen werden.

(6) Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht in den
Fällen der Absätze 1 und 2 auch für Verträge, mit denen der Erwerb
von Motorfahrzeugen zu Lande sowie Anhängern zum nicht nur
vorübergehenden Eigengebrauch bezweckt wird, auch wenn diese
Fahrzeuge nicht auf den Versicherungsnehmer zugelassen oder
nicht auf seinen Namen mit einem Versicherungskennzeichen ver-
sehen werden.

(7) Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im
Vertrags- und Sachenrecht für den Versicherungsnehmer auch bei

der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in seiner Eigenschaft als
a) Fahrer jedes Fahrzeugs, das weder ihm gehört noch auf ihn

zugelassen oder auf seinen Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehen ist,

b) Fahrgast,
c) Fußgänger und
d) Radfahrer.

(8) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeugs nicht
berechtigt, war das Fahrzeug  nicht zugelassen oder nicht mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur für
diejenigen versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrer-
laubnis, von der Nichtberechtigung zum Führen des Fahrzeugs
oder von dem Fehlen der Zulassung oder des Versicherungskenn-
zeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten.

(9) Ist in den Fällen der Absätze 1 und 2 seit mindestens sechs Mona-
ten kein Fahrzeug mehr auf den Versicherungsnehmer zugelassen
und nicht mehr auf seinen Namen mit einem Versicherungskenn-
zeichen versehen, kann der Versicherungsnehmer unbeschadet
seines Rechts auf Herabsetzung des Beitrags gemäß § 11 Absatz
2 die Aufhebung des Versicherungsvertrags mit sofortiger Wirkung
verlangen.

(10)Wird ein nach Absatz 3 versichertes Fahrzeug veräußert oder fällt
es auf sonstige Weise weg, besteht Versicherungsschutz für das Fahr-
zeug, das an die Stelle des bisher versicherten Fahrzeugs tritt (Fol-
gefahrzeug). Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
erstreckt sich in diesen Fällen auf den Vertrag, der dem tatsächlichen
oder beabsichtigten Erwerb des Folgefahrzeugs zu Grunde liegt.
Die Veräußerung oder der sonstige Wegfall des Fahrzeugs ist dem
Versicherer innerhalb von zwei Monaten anzuzeigen und das Fol-
gefahrzeug zu bezeichnen. Unterlässt der Versicherungsnehmer
die Anzeige oder die Bezeichnung des Folgefahrzeugs, besteht Ver-
sicherungsschutz nur, wenn die Unterlassung nicht auf einem Ver-
schulden des Versicherungsnehmers beruht. Wird das Folgefahr-
zeug bereits vor Veräußerung des versicherten Fahrzeugs erwor-
ben, bleibt dieses bis zu seiner Veräußerung, längstens jedoch bis
zu einem Monat nach dem Erwerb des Folgefahrzeugs ohne
zusätzlichen Beitrag mitversichert. Bei Erwerb eines Fahrzeugs
innerhalb eines Monats vor oder innerhalb eines Monats nach der
Veräußerung des versicherten Fahrzeugs wird vermutet, dass es
sich um ein Folgefahrzeug handelt.

(11)Abweichend von Absatz 1 kann vereinbart werden, dass Versiche-
rungsschutz besteht für alle auf den Versicherungsnehmer und sei-
nen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein ge-
nannten nicht ehelichen/nicht eingetragenen Lebenspartner zuge-
lassenen oder mit einem Versicherungskennzeichen versehenen
Motorfahrzeug zu Lande bzw. Anhänger. Das Gleiche gilt auch für
Fahrzeuge, die auf die minderjährigen Kinder sowie die unverhei-
rateten, auch nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft
lebenden volljährigen Kinder zugelassen sind, sofern letztere noch
keine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür
ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 
Der Versicherungsschutz nach Absatz 11 kann nur vereinbart wer-
den, wenn der Versicherungsnehmer und/oder sein ehelicher/ein-
getragener bzw. im Versicherungsschein genannter, nicht eheli-
cher/nicht eingetragener Lebenspartner keine gewerbliche, freibe-
rufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € – bezogen auf das letzte
Kalenderjahr – ausüben.
Absatz 7 gilt für die mitversicherten Personen entsprechend. 

§ 22 – Fahrer-Rechtsschutz

(1) Versicherungsschutz besteht für die im Versicherungsschein
genannte Person bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr in ihrer
Eigenschaft als Fahrer jedes Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft sowie Anhängers (Fahrzeug), das weder ihr gehört
noch auf sie zugelassen oder auf ihren Namen mit einem Versi-
cherungskennzeichen versehen ist. Der Versicherungsschutz
besteht auch bei der Teilnahme am öffentlichen Verkehr als Fahr-
gast, Fußgänger und Radfahrer.

(2) Unternehmen können den Versicherungsschutz nach Absatz 1 für
alle Kraftfahrer in Ausübung ihrer beruflichen Tätigkeit für das Unter-
nehmen vereinbaren. Diese Vereinbarung können auch Betriebe
des Kraftfahrzeughandels und -handwerks, Fahrschulen und Tank-
stellen für alle Betriebsangehörigen treffen.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)
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(4) Wird in den Fällen des Absatzes 1 ein Motorfahrzeug zu Lande auf
die im Versicherungsschein genannte Person zugelassen oder auf
ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wan-
delt sich der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 21 Absät-
ze 3, 4, 7, 8 und 10 um. Die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
im Zusammenhang mit dem Erwerb dieses Motorfahrzeugs zu
Lande ist eingeschlossen.

(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeugs nicht
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, besteht kein Rechtsschutz.

(6) Hat in den Fällen des Absatzes 1 die im Versicherungsschein
genannte Person länger als sechs Monate keine Fahrerlaubnis
mehr, endet der Versicherungsvertrag. Zeigt der Versicherungs-
nehmer das Fehlen der Fahrerlaubnis spätestens innerhalb von
zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist an, endet der Ver-
sicherungsvertrag mit Ablauf der Sechsmonatsfrist. Geht die Anzei-
ge später beim Versicherer ein, endet der Versicherungsvertrag mit
Eingang der Anzeige.

§ 23 – Privat-Rechtsschutz für Selbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer und
seinen ehelichen/eingetragenen oder im Versicherungsschein
genannten nicht ehelichen/nicht eingetragenen Lebenspartner,
wenn einer oder beide eine gewerbliche, freiberufliche oder sonsti-
ge selbstständige Tätigkeit ausüben,
a) für den privaten Bereich,
b) für den beruflichen Bereich in Ausübung einer nichtselbst-

ständigen Tätigkeit.

(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in
dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit aus-
üben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k)
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l)

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer eines Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft sowie Anhängers.

(5) Sind der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte Lebens-
partner nicht mehr gewerblich, freiberuflich oder sonstig  selbst-
ständig tätig oder wird von diesen keine der vorgenannten Tätig-
keiten mit einem Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € – bezogen
auf das letzte Kalenderjahr – ausgeübt, wandelt sich der Versiche-
rungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach § 25
um.

§ 24 – Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für
Firmen und Vereine

wird nicht angeboten.

§ 25 – Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen
Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eingetra-
genen oder im Versicherungsschein genannten nicht ehelichen/
nicht eingetragenen Lebenspartners, wenn diese keine gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € – bezogen auf das letzte
Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unab-
hängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständi-
gen Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind die minderjährigen und die unverheirateten, auch
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden voll-
jährigen Kinder, letztere jedoch längstens bis zu dem Zeitpunkt, in
dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tätigkeit aus-
üben und hierfür ein leistungsbezogenes Entgelt erhalten. 

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
Schadenersatz-Rechtsschutz   (§ 2 a)
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k)
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l)

(4) Der Versicherungsschutz umfasst nicht die Wahrnehmung rechtli-
cher Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter, Leasing-
nehmer und Fahrer eines Motorfahrzeugs zu Lande, zu Wasser
oder in der Luft sowie Anhängers.

(5) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte
Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als
6.000 € im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt
deren aus einer solchen Tätigkeit im letzten Kalenderjahr erzielter
Gesamtumsatz den Betrag von 6.000 €, wandelt sich der Versi-
cherungsschutz ab Eintritt dieser Umstände in einen solchen nach
§ 23 um.

§ 26 – Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nicht-
selbstständige

(1) Versicherungsschutz besteht für den privaten und beruflichen
Bereich des Versicherungsnehmers und seines ehelichen/eingetra-
genen oder im Versicherungsschein genannten nicht ehelichen/
nicht eingetragenen Lebenspartners, wenn diese keine gewerbli-
che, freiberufliche oder sonstige selbstständige Tätigkeit mit einem
Gesamtumsatz von mehr als 6.000 € – bezogen auf das letzte
Kalenderjahr – ausüben. Kein Versicherungsschutz besteht unab-
hängig von der Umsatzhöhe für die Wahrnehmung rechtlicher Inter-
essen im Zusammenhang mit einer der vorgenannten selbstständi-
gen Tätigkeiten.

(2) Mitversichert sind
a) die minderjährigen Kinder,
b) die unverheirateten, auch nicht in einer eingetragenen Lebens-

partnerschaft lebenden volljährigen Kinder, jedoch längstens bis
zu dem Zeitpunkt, in dem sie erstmalig eine auf Dauer  angelegte
berufliche Tätigkeit ausüben und hierfür ein leistungsbezogenes
Entgelt erhalten;

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und
berechtigte Insassen jedes bei Vertragsabschluss oder während
der Vertragsdauer auf den Versicherungsnehmer, seinen mit-
versicherten Lebenspartner oder die mitversicherten Kinder
zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungs-
kennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als
Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vorübergehenden Gebrauch
gemieteten Motorfahrzeugs zu Lande sowie Anhängers.

(3) Der Versicherungsschutz umfasst:
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d)
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§ 2 g)
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)
Straf-Rechtsschutz (§ 2 i)
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartner-
schafts- und Erbrecht (§ 2 k)
Rechtsschutz für Opfer von Gewaltstraftaten (§ 2 l)

(4) Es besteht kein Rechtsschutz für die Wahrnehmung rechtlicher
Interessen als Eigentümer, Halter, Erwerber, Mieter und Leasing-
nehmer eines Motorfahrzeugs zu Wasser oder in der Luft.

(5) Hatte der Fahrer bei Eintritt des Rechtsschutzfalls nicht die vorge-
schriebene Fahrerlaubnis, war er zum Führen des Fahrzeugs nicht
berechtigt, war das Fahrzeug nicht zugelassen oder nicht mit einem
Versicherungskennzeichen versehen, besteht Rechtsschutz nur für
diejenigen versicherten Personen, die von dem Fehlen der Fahrer-
laubnis, von der Nichtberechtigung zum Führen des Fahrzeugs
oder von dem Fehlen der Zulassung oder des Versicherungskenn-
zeichens ohne Verschulden keine Kenntnis hatten.

(6) Haben der Versicherungsnehmer und/oder der mitversicherte
Lebenspartner eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige
selbstständige Tätigkeit mit einem Gesamtumsatz von mehr als
6.000 € im letzten Kalenderjahr aufgenommen oder übersteigt
deren aus einer der vorgenannten selbstständigen Tätigkeit im letz-

.
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ten Kalenderjahr erzielter Gesamtumsatz den Betrag von 6.000 €,
wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieser Umstän-
de in einen solchen nach § 21 Absätze 1 und 4 bis 9 – für die auf den
Versicherungsnehmer zugelassenen oder auf seinen Namen mit einem
Versicherungskennzeichen versehenen Fahrzeuge – und § 23 um. Der
Versicherungsnehmer kann jedoch innerhalb von sechs Monaten nach
der Umwandlung die Beendigung des Versicherungsschutzes nach
§ 21 verlangen. Verlangt er diese später als zwei Monate nach Eintritt
der für die Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tat-
sachen, endet der Versicherungsschutz nach § 21 erst mit Eingang der
entsprechenden Erklärung des Versicherungsnehmers.

(7) Ist seit mindestens sechs Monaten kein Motorfahrzeug zu Lande
und kein Anhänger mehr auf den Versicherungsnehmer, seinen mit-
versicherten Lebenspartner oder die mitversicherten Kinder zuge-
lassen oder auf deren Namen mit einem Versicherungskennzei-
chen versehen, kann der Versicherungsnehmer verlangen, dass
der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 umgewandelt
wird. Eine solche Umwandlung tritt automatisch ein, wenn die glei-
chen Voraussetzungen vorliegen und der Versicherungsnehmer,
dessen mitversicherter Lebenspartner und die mitversicherten Kin-
der zusätzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben. Werden die für die
Umwandlung des Versicherungsschutzes ursächlichen Tatsachen
dem Versicherer später als zwei Monate nach ihrem Eintritt ange-
zeigt, erfolgt die Umwandlung des Versicherungsschutzes erst ab
Eingang der Anzeige.

§ 27 – Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz

wird nicht angeboten

§ 28 – Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbst-
ständige

wird nicht angeboten

§ 29 – Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen
und Grundstücken

(1) Versicherungsschutz besteht für den Versicherungsnehmer in sei-
ner im Versicherungsschein  bezeichneten Eigenschaft als 
a) Eigentümer,
b) Vermieter,
c) Verpächter,
d) Mieter,
e) Pächter,
f) Nutzungsberechtigter

von Grundstücken, Gebäuden oder Gebäudeteilen, die im Versiche-
rungsschein bezeichnet sind. Einer Wohneinheit zuzurechnende Gara-
gen oder Kraftfahrzeug-Abstellplätze sind eingeschlossen.

(2) Der Versicherungsschutz umfasst:
Wohnungs- und Grundstücks-Rechtsschutz (§ 2 c)
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)

Anpassung des Bruttojahresmietwerts für vermietete Objekte
(§ 29 Abs. 1 b, c)

Der für die Beitragsberechnung maßgebliche Bruttojahresmietwert er-
höht oder vermindert sich entsprechend dem Prozentsatz, zu dem sich
der Preisindex für Wohnungsmieten des Statistischen Bundesamtes für 
den Monat Juni eines jeden Jahres im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahreswert verändert.

Die Anpassung wird wirksam für alle Folgejahresbeiträge, die ab 01.10.
bis 30.09. des nächsten Jahres fällig werden.

Der Versicherungsnehmer kann innerhalb eines Monats nach Zugang
der Mitteilung durch schriftliche Erklärung der Anpassung widerspre-
chen. Der Versicherer ist dann berechtigt, die Leistungen nur insoweit
zu erbringen, als es dem Verhältnis des vereinbarten Beitrags zu dem
Beitrag entspricht, der sich aus der tatsächlichen Bruttojahresmiete
zum Zeitpunkt des Rechtsschutzfalls ergibt.
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Die Rechtsschutzversicherung sorgt dafür, dass der Versicherungs-
nehmer seine rechtlichen Interessen wahrnehmen kann und trägt die
für die Interessenwahrnehmung erforderlichen Kosten im Rahmen der
vertraglichen Vereinbarungen.

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn wir Ihren Antrag anneh-
men (durch Übersendung des Versicherungsscheins oder durch aus-
drückliche Erklärung) und Sie den Vertrag nicht wirksam widerrufen.

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit, höch-
stens für 1 Jahr abgeschlossen; bei einer Vertragsdauer von einem
Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen
Versicherungsjahrs eine Kündigung zugegangen ist.
Lehnt der Versicherer den Rechtsschutz ab, obwohl er zur Leistung ver-
pflichtet ist, kann der Versicherungsnehmer den Vertrag fristlos oder zum
Ende der laufenden Versicherungsperiode kündigen. Die Kündigung ist
nur innerhalb eines Monats nach Zugang der Ablehnung zulässig.

Bejaht der Versicherer seine Leistungspflicht für mindestens zwei
innerhalb von zwölf Monaten eingetretene Rechtsschutzfälle, sind der
Versicherungsnehmer und der Versicherer innerhalb eines Monats
nach Anerkennung der Leistungspflicht für den zweiten und jeden wei-
teren Rechtsschutzfall berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von einem
Monat zu kündigen.
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird  seine Kündigung sofort nach
ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versicherungsnehmer
kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeit-
punkt, spätestens jedoch zum Ende des laufenden Versicherungsjah-
res wirksam wird.

Dem Vertrag liegt das Recht der Bundesrepublik Deutschland zugrun-
de; es gilt deutsches Recht. Die Vertragsbedingungen und Informatio-
nen teilen wir in deutscher Sprache mit; während der Laufzeit dieses
Vertrags kommunizieren wir mit Ihnen in deutscher Sprache.

Die HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung betreibt das Rechts-
schutzversicherungsgeschäft. Die für die Zulassung zuständige Auf-
sichtsbehörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin), Sektor Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108,
53117 Bonn.

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden oder treten Meinungs-
verschiedenheiten bei der Vertragsabwicklung auf, können Sie sich
jederzeit an uns oder an die BaFin wenden.

Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann
e. V. Sie können deshalb, wenn Sie mit einer Entscheidung einmal nicht
einverstanden sein sollten, das kostenlose, außergerichtliche Schlich-
tungsverfahren in Anspruch nehmen.

Anschrift:
Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 080632
10006 Berlin
Telefon 01804 224424 (0,24 EUR/Anruf)
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Kundeninformation
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Vorbemerkung

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen
sich die Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-
wickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-
tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-
gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gege-
benen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und
-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvor-
schrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das
BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies
im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses
oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder so-
weit es zur Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stel-
le erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das
schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der
Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

Einwilligungserklärung

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die
Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsvertrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ab-
lehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Wider-
ruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder
teilweise abgelehnt, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise abgelehnter Ein-
willigungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen.

Schweigepflichtentbindungserklärung

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die, wie z. B. beim
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Le-
bens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist
daher im Antrag auch eine Schweigepflicht-Entbindungsklausel ent-
halten.

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die
Datenverarbeitung und -nutzung nennen.

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten).
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie
Kundennummer, Versicherungssumme, Versicherungsdauer, Bei-
trag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die Angaben eines
Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines
Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall spei-
chern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von
Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähig-
keit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Total-
schaden oder bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszah-
lungsbetrag (Leistungsdaten).

2. Datenübermittlung an den Rückversicherer

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten.
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls ent-
sprechende versicherungstechnische Angaben von uns, wie Versi-
cherungsnummer, Beitrag, Art des Versicherungsschutzes und des
Risikos und Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Perso-
nalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und Schadenbeur-
teilung mitwirken, werden Ihnen auch die dafür entsprechenden
Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen Fällen bedienen sich
die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls
entsprechende Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Ver-
sicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören

z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende,
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu ver-
hindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versicherten
aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstan-
denen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, andere Ver-
sicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte auf
Anfragen zu erteilen.

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen,
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen)
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Ver-
sicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Scha-
denhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Verband bzw. an andere Versicherer zu
richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer zu
beantworten.

Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft sowie beim Verband der privaten Krankenversiche-
rung zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweis-
systeme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit
dem jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. 

Beispiele:

Kfz-Versicherer
Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie
von Personen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmiss-
brauchs besteht.

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung. 

Lebensversicherer
Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. An-
nahme mit Beitragszuschlag
– aus versicherungsmedizinischen Gründen,
– auf Grund der Auskünfte anderer Versicherer,
– wegen verweigerter Nachuntersuchung;

Aufhebung des Vertrags durch Rücktritt oder Anfechtung seitens
des Versicherers; Ablehnung des Vertrags seitens des Versiche-
rungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge. 

Zweck: Risikoprüfung.

Rechtsschutzversicherer
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Versi-
cherungsfällen innerhalb von 12 Monaten.

– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versiche-
rer nach mindestens DREI Versicherungsfällen innerhalb von
36 Monaten.

– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-
tragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer betrügeri-
schen Inanspruchnahme der Versicherung.

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der
Antragstellung. 

Sachversicherer
Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt
oder wenn auf Grund des Verdachts des Versicherungsmiss-
brauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensum-
men erreicht sind. 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren
Missbrauchs. 

Transportversicherer
Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmissbrauchs)
Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckversicherung. 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch. 
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Unfallversicherer
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzei-

gepflicht,
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder von
Unfallfolgen,

– außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung. 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch. 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-
gruppe

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) und andere Finanzdienstleistungen, z. B. Kredite und
Bausparen, werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in
Unternehmensgruppen zusammen.

Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert,
beispielsweise die Datenverarbeitung, das Inkasso, die interne
Revision, die Rechtsabteilung, der Vertrieb und der Datenschutz.
So wird z. B. Ihre Adresse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie
Ihre Verträge mit verschiedenen Unternehmen der Gruppe ab-
schließen; auch Ihre Versicherungsnummer, die Art der Verträge
und das versicherte Risiko bzw. die Versicherungssumme, ggf. Ihr
Geburtsdatum, Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allge-
meinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer
zentralen Datensammlung geführt und sind von allen Unternehmen
der Gruppe abfragbar. Auf diese Weise kann u. a. eingehende
Post immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort
der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge
können so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht wer-
den.

Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des
jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet
werden, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei
der die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten
sind. Branchenspezifische Daten – wie z. B. Gesundheitsdaten –
bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der jeweiligen
Unternehmen und der HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-
Kasse kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg zur
Wahrnehmung der oben genannten zentralen Funktionen. Für alle
zugriffsberechtigten Mitarbeiter gelten die gleichen Pflichten bei der
Einhaltung des Datenschutzes und der Schweigepflicht.

Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unter-
nehmen an:

HUK-COBURG Haftpflicht-Unterstützungs-Kasse
kraftfahrender Beamter Deutschlands a. G. in Coburg

HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG 

HUK-COBURG-Lebensversicherung AG

HUK-COBURG-Krankenversicherung AG

HUK-COBURG-Rechtsschutzversicherung AG

HUK-COBURG-Bausparkasse AG

HUK24 AG

HUK-COBURG-Assistance GmbH

BRUDERHILFE Sachversicherung AG
im Raum der Kirchen

BRUDERHILFE Rechtsschutz
Schadenregulierungs-GmbH

FAMILIENFÜRSORGE Lebensversicherung AG
im Raum der Kirchen

PAX-FAMILIENFÜRSORGE Krankenversicherung AG
im Raum der Kirchen

GSC Service- und Controlling GmbH

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermitt-
ler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in wei-
teren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapi-
talanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen,
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Grup-
pe zusammen.

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-
lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so
gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. Kreditinstitute im Rahmen
der Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als Ergänzung zu
den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. Für die Datenverar-
beitung der vermittelnden Stelle gelten die folgenden Ausführungen
unter Punkt 6.

6. Betreuung durch Vermittler

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des sons-
tigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe bzw.
unserer Kooperationspartner werden Sie durch unsere Vermittler be-
treut, die Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonstigen Finanzdienst-
leistungen beraten. Vermittler in diesem Sinn sind neben Einzel-
personen auch von Ihnen aufgesuchte Vermittlungsgesellschaften.

Um diese Aufgabe ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhalten die
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und Be-
ratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leis-
tungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Versi-
cherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und
Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Partner-
unternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen,
z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversiche-
rung können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten
übermittelt werden.

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreu-
ung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der
kundenrelevanten Daten informiert. Jeder unserer Vermittler ist ge-
setzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG
und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsge-
heimnis und Datengeheimnis) zu beachten.

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz
neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-
cherten Daten. Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläute-
rungen wenden Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbe-
auftragten Ihres Versicherers, 96444 Coburg. Richten Sie auch ein
etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder
Löschung wegen der beim Rückversicherer gespeicherten Daten
stets an Ihren Versicherer.


